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Entscheide

auf dem Gebiete des eidgendssischen u. kantonalen Fiirsorgewesens
insbhesondere des Konkordates betr. wohnortliche Unterstiitzung

Beilage zur Zeitschrift ,,Der Armenpfleger«

Redaktion: H. WYD ER, Fiirspr., Sekretir der kantonalen Armendirektion, Bern. Verlag und Expedition:
ART.INSTITUT ORELL FUSSLI A.-G., ZURICH — Naehdruek st nur unter Quellenangabe gestatiet.

11, JAHRGANG Nr.1 1. JANUAR 1948

A. Entscheide des Eidgenossischen Justiz- und Polizeidepartementes
gemill Art. 18 des Konkordates iiber die wohndirtliche Unterstiitzung .

L

Durch den EheabschluB tritt die Ehefrau in die Unterstiitzungseinheit des Ehe-
mannes und erhilt damit unselbstindigen Konkordatswohnsitz, der sich auch dann
vom Ehemann ableitet, wenn die Ehefrau sich in einem andern Kanton aufhiilt;
ob die eheliche Gemeinschaft aufgenommen worden ist, wird nicht beachtet, solange
dadurch nicht die Voraussetzungen von Art. 3 Abs. 2 des Konkordates ertiillt wer-
den. (Luzern c. Basel-Landschaft, i. S. F. S.-W., vom 15. Oktober 1947.)

In tatsdchlicher Beziehung:

Die in B. (LLU) geborene, im Kanton Luzern heimatberechtigte und immer
dort wohnhaft gewesene F. W. (geb. 1922) verehelichte sich am 21. Februar 1946
mit W. S. (geb. ebenfalls 1922) von Z./BL, von dem sie ein Kind erwartete. Der
gemeinsame Haushalt wurde aus nicht eindeutig abgekliarten Griinden nicht auf-
genommen. S. hatte zur Zeit des Eheschlusses Arbeit in Liestal/BL, wo er aber
weder angemeldet war, noch eine Wohnung hatte. Er nichtigte zeitweise bei seinen
Eltern in Z., einige Male bei seiner unmittelbar nach der Trauung nach B. zur
Mutter zuriickgekehrten Ehefrau, ofters auch in einem Kohlenlager in L. Ein
festes Domizil 146t sich nicht nachweisen. Ab Ende Mirz 1946 hat er sich in keiner
Weise mehr um seine Ehefrau gekiimmert, die von ihm auch nur ein einzigesmal
einen nennenswerten Beitrag an die Unterhaltskosten erhalten hat und sich
schlieBllich an die Armenpflege wenden mufite. Sie wurde seit 1. April 1946 unter-
stittzt. Der Kanton Luzern stellte sich auf den Standpunkt, es handle sich um
einen Fall auller Konkordat, da ein Konkordatswohnsitz im Kanton Luzern nicht
erworben worden sei. Die Direktion des Innern des Kantons Basel-Landschaft
sah sich deshalb veranlat zu beschlieBen, der Fall sei konkordatlich zu fiihren.
Gegen diesen BeschluB richtet sich der Rekurs.

Die Rekursantwort enthalt als neue Tatsache, dafl eine gegen 8. in Liestal
hingige Strafuntersuchung wegen Familienvernachlissigung das Vorliegen einer
hochgradigen Psychopathie ergeben habe, woriiber ein psychiatrisches Gutachten
erstellt werden soll. S. war auch wegen Depressionen im Jahre 1940 einige Wochen
in einer Irrenanstalt interniert. Vom Kanton Basel-Landschaft wird deshalb die
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Nichtaufnahme der ehelichen Gemeinschaft mit der krankhaften Veranlagung des
S. erklart, die eine vollige Unfihigkeit, die Probleme des Lebens und der Ehe zu
meistern, zur Folge habe, so dal} eine dem Sinn der Ehe entsprechende Gemein-
schaft und Verbundenheit und damit eine Unterstiitzungseinheit im Sinne des
Konkordats iiberhaupt nicht habe zustande kommen kénnen.

Frau S. ist iibrigens Ende September 1946 nach dem Kanton Ziirich iiber-
gesiedelt.

Dariiber hat das Departement in rechtliche Erwigung gezogen :

In der Regel gehort die Ehefrau, auch wenn sie sich in einem andern Kanton
aufhédlt, zur Unterstiitzungseinheit des Ehemannes (Art. 3 Abs. 1 des Konkor-
dates). Hievon sind allerdings gewisse Ausnahmen mdéglich, die in Art. 3 Abs. 2
umschrieben sind. Das Konkordat geht demgemal3 davon aus, dal die Ehefrau
durch den Eheschlufl zunichst in die Unterstiitzungseinheit des Ehemannes ein-
tritt und damit unselbstindigen (Konkordats-) Wohnsitz erhalt. Beides ist eine
unmittelbare Folge des (giiltigen) Eheschlusses.

Die Giiltigkeit einer Ehe richtet sich nach den Bestimmungen des Zivilrechtes.
Ob die vom Konkordat an den Eheschlull gekniipften Folgen eintreten oder nicht,
kann daher nur davon abhéngen, ob eine nach den Bestimmungen des ZGB iiber
die EheschlieBung giiltige Ehe zustande gekommen ist. Nur wenn dies nicht der
Fall ist, mit anderen Worten, wenn ein Ehenichtigkeitsgrund vorliegt, kann auch
keine Unterstiitzungseinheit entstanden sein. Solange nicht die Nichtigkeit der
Ehe durch richterliches Urteil erklirt wird, muf3 das Konkordat die Rechtsgiltig-
keit der Ehe und damit das Bestehen der Unterstiitzungseinheit voraussetzen.
Es kann dabei keine Rolle spielen, inwieweit die Ehegemeinschaft tatséchlich auf-
genommen wurde. Die Nichtaufnahme der Ehegemeinschaft kann héchstens zur
Folge haben, daBl die Voraussetzungen fiir die Anwendung von Art. 3 Abs. 2 ge-
schaffen werden. Diese Bestimmung beschrankt sich aber auf die Regelung des
Wechsels vom unselbstindigen zum selbsténdigen Konkordatswohnsitz und a8t
keinen Raum fiir die Annahme, das Konkordat habe das Entstehen der Unterstiit-
zungseinheit noch an eine andere Voraussetzung kniipfen wollen als diejenige der
Rechtsgiiltigkeit des Eheschlusses. Weder Wortlaut noch Zweck des Art. 3 des
Konkordates legen eine andere Losung nahe.

Im vorliegenden Falle scheint bisher kein Urteil auf Nichtigerklirung der
zwischen den Ehegatten S. geschlossenen Ehe ergangen zu sein. Daher ist Frau S.
mit dem EheschluB in die Unterstiitzungseinheit ihres Ehemannes iibergetreten
und hatte ihren unselbstdndigen Unterstiitzungswohnsitz dort, wo ihn der Ehe-
mann hatte. S. hielt sich in seinem Heimatkanton auf und seine Frau hatte im
Kanton Basel-Landschaft ihren Unterstiitzungswohnsitz erhalten, wodurch der-
jenige im Kanton Luzern unterbrochen wurde. In welcher Gemeinde sich dieser
Wohnsitz befand, braucht hier nicht niher untersucht zu werden, da feststeht,
daB S. zur Zeit des Eheschlusses in Liestal arbeitete und sich ausschlieflich im
Kanton Basel-Landschaft aufhielt, obwohl er anscheinend damals nirgends ein
eigentliches Domizil hatte.

Frau 8. hat zwar einen neuen selbstindigen Konkordatswohnmtz in B. be-
griindet, als die Voraussetzungen dafiir gegeben waren. Der genaue Zeitpunkt, in
welchem dies geschah, mag zweifelhaft sein (jedenfalls liegt er zwischen dem
Datum des Eheschlusses, am 21. Februar 1946 und dem 1. April 1946). Es ist aber
nicht nétig, dies naher abzuklaren, da auf alle Fille Frau S. die Wartefrist bis zu
ihrem Wegzug aus B. nicht erfiillt hatte.
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- Diese Losung mag vielleicht vom Gesichtspunkt der Billigkeit aus nicht in
allen Teilen befriedigen. Die vermeintliche oder tatsiachliche Unbilligkeit ist jedoch
mehr nur die Folge der etwas auBergewshnlichen Sachlage gerade des vorliegenden
Einzelfalles. Die Lisung im Sinne des Wortlautes des Konkordates entspricht den
praktischen Bediirfnissen fiir die iiberwiegende Mehrheit der Fille und hat den
Vorzug, Klarheit und Sicherheit zu schaffen. Miilte in jedem zweifelhaften Falle
vorerst untersucht werden, wie stark das durch den Eheschlu3 geschaffene Ehe-
band sei, so wiirde wohl jedes sichere Unterscheidungsmerkmal verloren gehen und
dadurch die Zahl der Streitfille vermehrt werden.

Der Rekurs Luzerns mull daher geschiitzt werden.

‘Aus diesen Griinden hat das Departement entschieden:

~ Der Rekurs wird gutgeheilen.
Der BeschluBl der Direktion des Innern des Kantons Basel-Landschaft wird
aufgehoben. Der Kanton Luzern ist nicht verpflichtet, sich an den Unterstiitzungs-
kosten der Frau S. konkordatlich zu.beteiligen.

II.

Die Ehefran erhilt gemiB Art. 3 Abs. 2 des Konkordates selbstindigen Konkor-
datswohnsitz, wenn sie von ihrem Ehemann getrennt lebt, dieses Getrenntleben
nicht nur voriibergehend, und wenn damit eine wesentliche Lockerung der ehe-
lichen Beziehungen verbunden ist. (Uri c. Zurich, i. S. L. v. A., vom 20. Oktober
1947.)

In tatsichlicher Beziehung:

L. v. A.-B., geb. 1876 von St./SO, Ehefrau des J. v. A, lebt seit 1932 von
ihrem nach W./ZH verzogenen Ehemann getrennt. Seit Mai 1944 muf} Frau v.A.
im Kantonsspital Uri auf Kosten der Armenbehérden verpflegt werden. Die Kosten
der Unterstiitzung wurden vom Kanton Uri und dem Heimatkanton gema( Kon-
kordat getragen.

Mit Schreiben vom 4. Mérz 1946 verlangte dann die Armenpflege A./[UR von
der Direktion des Armenwesens des Kantons Ziirich die Ubernahme der Unter-
stitzungskosten unter Berufung darauf, daB Frau v. A. gemall Art. 3 Abs. 1
unselbstindigen Konkordatswohnsitz am Domizil ihres Ehemannes habe. Dieses
Begehren wurde von der Direktion des Armenwesens des Kantons Ziirich mit Be-
schlufl vom 3. April 1946 abgelehnt, weil nach ihrer Auffassung Frau v. A. gema8
Art. 3 Abs. 2 selbstindigen Konkordatswohnsitz im Kanton Uri erworben habe,
indem die Ehegatten seit 1932 getrennt leben und in dieser Zeit keinen Versuch
zur Wiederaufnahme der ehelichen Gemeinschaft gemacht héitten. Gegen diesen
BeschluB hat der Regierungsrat des Kantons Uri mit Eingabe vom 3. Mai 1946
an das Departement rekurriert.

Im Rekurs wird geltend gemacht, dieTrennung sei seinerzeit unter dem Zwang
duBerer Verhiltnisse erfolgt. Beide Ehegatten hitten das Bestreben gehabt, das
gemeinsame Leben wieder aufzunehmen, sobald die Existenzbedingungen es er-
laubten. Frau v. A. hitte regelmafig mindestens monatlich einmal ihrem Mann
Geld, Kleider, Schuhe oder Wische geschickt, so dal man nicht davon sprechen
konne, daBl das eheliche Band wesentlich gelockert wire. Dieser Standpunkt
werde auch von den Organen der AHV geteilt, wie aus deren Rentenverfiigung
vom 13. Februar 1946 hervorgehe.

In der Rekursantwort erhebt Ziirich den Einwand der Verspatung des Re-
kurses. Im iibrigen weist es darauf hin, daB nach 15jihriger ununterbrochener
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Trennung kaum mehr davon gesprochen werden kénne, dafl diese nur auf dem
Zwang dullerer Verhaltnisse beruhe. Es bestreitet die auf den Nachweis des Feh-
lens einer wesentlichen Lockerung des Ehebandes gerichteten Behauptungen von
Uri, die iiberdies angesichts des unbestrittenen Fehlens aller ernsthaften Bestre-
bungen und Versuche zur Wiederaufnahme der ehelichen Gemeinschaft fiir diesen
Nachweis untauglich seien.

Zur Vervollstandigung der Akten hat das Departement die Armendirektlon
des Kantons Uri aufgefordert, allfillig zur Verfiigung stehende Beweise fiir die
behaupteten brieflichen Beziehungen zu den Akten zu geben. Es wurde daraufhin
eine vom 29. April 1946 datierte, mit 5 Unterschriften versehene Bescheinigung
eingelegt ; diese enthilt u. a. den Passus: ,,Frau v. A. hat diesen Unterstiitzungs-
gesuchen stets entsprochen, soweit sie irgendwie in der Lage war und regelmaBig
wanderte ein Pickchen mit Wische, Kleidern, Schuhen oder auch Geld zu ihrem
Mann. Wir selbst konnten sie beobachten, wie sie solche Pakete auf die Post trug.*

Hieriiber hat das Departement in rechtliche Erwigung gezogen:

1. Der Beschluf3 der Direktion des Armenwesens des Kantons Ziirich vom
3. April 1946 ist der Armendirektion des Kantons Uri am 4. April 1946 zugegan-
gen. Der Rekurs des Regierungsrates des Kantons Uri datiert vom 3. Mai 1946
und ist an diesem Tage spediert worden gemaf} Postaufgabestempel. Die Anrufung
des Departementes ist also fristgerecht erfolgt.

2. Nach Art. 3 Abs. 2 erhilt die Ehefrau bei nicht bloB voriibergehendem
faktischem Getrenntleben selbstindigen Konkordatswohnsitz; dies allerdings nur,
wenn damit eine wesentliche Lockerung des Ehebandes verbunden ist, und die
Trennung nicht nur mehr auf dem Zwang &uBlerer Verhiltnisse beruht. Die
15jihrige ununterbrochene Dauer der Trennung ist im vorliegenden Fall unbe-
stritten. Es handelt sich daher um ein nicht bloB3 voriibergehendes Getrenntleben
im Sinne von Art.3 Abs. 2. Zu untersuchen ist, ob allenfalls trotz der langen
Dauer der Trennung keine wesentliche Lockerung des Ehebandes eingetreten ist
und ob die Trennung mehr nur auf dem Zwang duBerer Verhiltnisse beruht.

Es mag sein, da8 seinerzeit im Jahre 1932 die Trennung hauptsichlich unter
dem Zwang der dullern Verhéltnisse erfolgte, als die Eheleute ein bisher gemein-
sam betriebenes Geschift aufzugeben gezwungen waren, und der Ehemann anders-
wo Arbeit suchen muBte. Immerhin besteht nach den Akten eine gewisse Wahr-
scheinlichkeit dafiir, dal auch andere Griinde fiir die Trennung mitbestimmend
waren. Ob allerdings die bereits in den Jahren 1918—20 erfolgte Trennung aus-
schlieBlich auf das schlechte Einvernehmen der Ehegatten zuriickzufiihren ist,
und ob dieses auch fiir die Auflésung des gemeinsamen Haushalts im Jahre 1932
mafBgebend war, wie der Ehemann v. A. in einer Erklirung vom 16. Mai 1946
behauptet, kann heute nicht mehr festgestellt werden. Indessen kann dies dahin-
gestellt bleiben, da es fraglos in diesen langen Jahren moglich gewesen wire, den
gemeinsamen Haushalt wieder aufzunehmen, wenn der feste Wille dazu vorhanden
gewesen wire. Ein ernsthafter Versuch dazu ist aber offenbar nie gemacht worden.
Zwar berichtet Uri, Frau v. A. sei im Jahre 1940 nach Ziirich gefahren, ,,um die
beziiglichen Miglichkeiten abzuklaren. Dariiber hinaus haben sich die Ehegatten
jedoch nie besucht. Es kann nicht ins Gewicht fallen, daBl die Ehefrau dem Mann
offenbar gelegentlich Kleider, Wasche und Schuhe schickte, insbesondere wenn
sich iiber die Haufigkeit solcher Sendungen, die iibrigens vom Ehemann bestritten
werden, nichts Niheres feststellen 1aBt. Auch wenn keine groen Anspriiche an die
Tiefe der gegenseitigen Bindung gestellt werden, kann doch nicht mehr davon
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gesprochen werden, daf§ die Familie als Einheit lebte, wenn sich die Beziehungen
auf eine spirliche, iibrigens bestrittene, Korrespondenz beschrinkten. Weder hat
die Frau ihren Mann besucht, als es ihm in der ersten Zeit nach dem Wegzug
offenbar ziemlich schlecht erging, noch hat der Mann sich zu seiner Frau begeben,
als diese krank wurde, obwohl keine dullern Griinde ersichtlich sind, die das aus-
geschlossen hitten. Darin driickt sich aber eine Gleichgiiltigkeit aus, die auf eine
wesentliche Lockerung des Ehebandes schlieen 14B3t. Dieser Ansicht scheinen
iibrigens urspriinglich auch die Behorden des Kantons Uri gewesen zu sein, da sie
frither die Unterstiitzungskosten gemeinsam mit dem Heimatkanton anstandslos
getragen haben.

Es kann dahingestellt bleiben, ob moglicherweise das Eheband im Augen-
blick der Trennung schon gelockert war, so daf3 diese mehr eine Folge der bereits
vorher eingetretenen Lockerung des Ehebandes war. Denn zweifellos wollte das
Konkordat nicht zur Bedingung des selbstindigen Wohnsitzes der Ehefrau
machen, dafl Trennung und Lockerung des Ehebandes zueinander im Verhdltnis
von Ursache und Folge stehen miissen. Es wiren keine Griinde vorhanden, der
Ehefrau den selbstiéndigen Wohnsitz abzusprechen, wenn die Ehe schon vor der
Trennung zerbrochen war, wihrend sie ihn erhielte, wenn der Bruch erst infolge
der Trennung eintritt.

Aus diesen Griinden hat das Departement entschieden:
Der Rekurs wird abgewiesen.

B. Entscheide kantonaler Behirden

1. Unterstiitzungspflicht von Verwandten. ,,Giinstige Verhdlinisse bei der ge-
schwisterlichen Unterstiitzungspflicht in landwirtschaftlichen Betrieben. — Bei der
Bemessung der Beitragsfihigkeit eines Unterstiitzungspflichtigen ist zu bericksich-
ttgen, wenn dessen Familienangehirige ebenfalls erwerbsféhig sind und an die Lasten
des Haushaltes beisteuern.

Der Regierungsstatthalter von S. hat am 16. Januar 1947 G. G., geb. 1901,
Landwirt in R., verurteilt, der Direktion des Armenwesens des Kantons Bern
(Nr. 6838) ab 1. Juli 1945 einen monatlichen Beitrag von Fr. 30.— an die Unter-
stiitzung seines in der Heil- und Pflegeanstalt versorgten Bruders J. G., geb. 1899,
zu leisten. Diesen Entscheid hat G. G. rechtzeitig weitergezogen. Er verlangt Auf-
hebung des Entscheides, soweit ihm der Beitrag weiter riickwirkend als ab
1. Januar 1946 auferlegt wurde, und Herabsetzung des Beitrages auf Fr. 10.—
monatlich. Die Direktion des Armenwesens beantragt Abweisung des Rekurses.

Der Regierungsrat |
erwdgt : ,

1. Der Rekurrent verlangt in seiner Rekursschrift zunéchst, daB die Armen.-
direktion belege, seit wann sie seinen Bruder unterstiitze. Soviel er wisse, habe
sein Vater Beitrige bezahlen miissen. Aus den Akten der Armendirektion ergibt
sich, dal der Vater des Rekurrenten und des Unterstiitzten bis Ende 1928 fiir
die Versorgungskosten aufgekommen ist. Von 1929 an fiel J. G. ginzlich der
Armenpflege zur Last. Verwandtenbeitrige wurden nie geleistet. Erst im Mai 1947
wurde eine Riickerstattung von Fr. 480.— geleistet (Liquidationserlds aus Ver-



	A. Entscheide des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes

